  VAPZ

Vereinigung der AssistenzärztInnen in Psychiatrie und Psychotherapie

Zürich, Zentral- und Nordostschweiz


Betrifft: Klinikbeiträge, Supervisionspraxis im Grawe-Institut

Sehr geehrter Herr Prof. Schnyder

Ich wende mich in meiner Funktion als Präsident des VAPZ an Sie in Ihrer Funktion als Präsident des WBVs der Chefärzte und möchte Sie bitten, den Inhalt dieses Schreibens im Vorstand des WBVs der Chefärzte zur Sprache zu bringen.

Vorwegnehmend begrüssen wir von Seiten des VAPZ den Entscheid des WBVs der Chefärzte, das von der Projektgruppe vorgeschlagene Weiterbildungskonzept umzusetzen und sind – wie bereits kommuniziert – auch gerne bereit, uns bei der Umsetzung und Gestaltung aktiv einzubringen. Diesbezüglich erwarten wir von Ihrer Seite zu gegebener Zeit gerne eine Kontaktaufnahme.

Zum aktuellen Zeitpunkt möchten wir hier jedoch speziell auf zwei für die Assistentenschaft wichtige Punkte hinweisen:

1. In der Standortbestimmung 2003 der „Arbeitsgruppe „Regionales Weiterbildungskonzept“ wurde an mehreren Stellen auf die Tatsache hingewiesen, dass die finanzielle Last der regionalen Weiterbildung ganz auf den Schultern der Weiterbildungskandidaten liege und die Arbeitsgruppe „klar der Meinung ist, dass hier ein Lastenausgleich [i. S. einer Kostenbeteiligung der Weiterbildungsstätten] geschaffen werden muss“ (S. 63).

Dieser Gedanke wurde ab diesem Semester insofern umgesetzt, dass neben der Erhöhung der Semestergebühren für die Weiterbildungskandidaten von 400.- auf 480.- pro Semester i. S. des geforderten Lastenausgleiches zusätzlich von den Weiterbildungsstätten ein Betrag von 200.- pro AssistentIn eingefordert wird.

Dieser sog. Klinikbeitrag, der ganz klar für eine Entlastung der Weiterbildungskandidaten eingerichtet worden ist, wird nun jedoch von mehreren Kliniken insofern pervertiert, indem sie den Klinikbeitrag aus dem Weiterbildungspool der Weiterbildungskandidaten abzweigen und ihn so indirekt wieder den Weiterbildungskandidaten belasten. Exemplarisch sei hier die PUK Zürich erwähnt, wo pro AssistenIn gegenüber den bereits früher knapp bemessenen 400.- Weiterbildungsbeiträgen aktuell noch 200.- zur Verfügung stehen. Die betroffenen AssistentInnen selbst bezahlen nun faktisch neu 680.- Semestergebühren für die regionale Weiterbildung - bei gleichbleibendem Angebot – die sog. „Kostenbeteiligung der Klinik“ bleibt aus.

2. Ein weiteres aktuelles Thema betrifft die Testierungspraxis des Grawe-Institutes bzgl. den Supervisionen. Wie bereits seit längerer Zeit bekannt, testierte das Grawe Institut in den vergangenen Jahren seinen Weiterbildungskandidaten Gruppensupervisionen mit 4 Mitgliedern als Einzelsupervisionen. Die Chefärzte der verschiedenen Kliniken, die für die Anerkennung zuständig sind, billigten diese Praxis mehrheitlich. Vor einigen Wochen wurde dieses Thema nun von Hans Kurt – Präsident der SGPP – aufgegriffen und festgehalten, dass Kleingruppen nicht als Einzelsupervisionen gelten dürfen. Das Grawe-Institut zieht sich nun aus der Affäre, indem es die Sache darstellt, als hätten sie ihre Kandidaten seit jeher auf diese Tatsache hingewiesen, die Chefärzte sind dazu übergegangen, die „Einzelsupervisionen“ des Grawe-Institutes nicht mehr anzuerkennen – und die AssistentInnen, welche zu den bis vor kurzem üblichen Rahmenbedingungen eine Ausbildung am Grawe-Institut begonnen oder kürzlich absolviert haben, werden sprichwörtlich „im Regen stehen gelassen“. 

Uns ist bewusst, dass in beiden obengenannten Punkten auch auf Chefarztebene nur beschränkter Spielraum zur Verfügung steht. Dennoch möchten wir Sie bitten, die beiden o. g. Punkte in Ihren Gremien zu diskutieren und den Handlungsspielraum, der vorhanden ist, für kurz- oder auch längerfristige Verbesserungen zu nutzen.

Gerne erwarten wir Ihre Stellungsnahme.

Mit freundlichen Grüssen

Für den VAPZ-Vorstand

Mark Ebneter, Präsident VAPZ

Ottikon, 12.11.2004
